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Prüfvereinbarung

zwischen

                     (Sponsor)
– im Folgenden XX genannt –

und

dem Klinikum                            
vertreten durch                       (Vertreter der Verwaltung)

                             (Anschrift ergänzen)

– im Folgenden Klinik genannt –

fachlich vertreten durch

Dr. med.                 
– im Folgenden (Haupt-)Prüfer genannt –

im Rahmen der klinischen Prüfung „                      “
(Leerstellen       bitte ergänzen! Rote Textstellen sind Hinweise für das Ausfüllen des Formulars und können später gelöscht werden.)

            Prüfvereinbarung

Titel 

                                                                                                                                   
Präambel

XX beabsichtigt, eine klinische Prüfung zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von 

                      durchzuführen. Die Klinik, fachlich vertreten durch den (Haupt-)
Prüfer, erklärt sich bereit, an der klinischen Prüfung teilzunehmen. 
§ 1 Vertragsgegenstand

XX beauftragt die Klinik, fachlich vertreten durch den (Haupt-)Prüfer, die oben genannte klinische Prüfung gemäß dem Prüfplan und den Bestimmungen dieses Vertrages durchzuführen.

§ 2 Rechtliche Rahmenbedingungen

1.  
Die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen werden nach Maßgabe der §§ 40, 41 und 42 AMG über den Schutz des Menschen bei der klinischen Prüfung, der Verordnung über die Anwendung der Good Clinical Practice bei der Durchführung von klinischen Studien mit Arzneimitteln zur Anwendung am Menschen (GCP-Verordnung) sowie gemäß der Deklaration von Helsinki in der Version von 2008 und den Bestimmungen des Prüfplanes durchgeführt.

2. Des Weiteren wird diese Prüfung auch entsprechend den Grundsätzen für Standards der Good Clinical Practice (ICH-GCP) bei der Durchführung von Studien mit Arzneimitteln am Menschen in der jeweils gültigen Fassung und entsprechend den firmeninternen Standards durchgeführt. Eine Kopie der gültigen Fassung der ICH-GCP wird dem (Haupt-)Prüfer spätestens zu Beginn der Studie ausgehändigt. 

3.
Die klinische Prüfung wird von XX nur begonnen, wenn

· die zuständige Ethikkommission die klinische Prüfung zustimmend bewertet hat. Zu diesem Zweck sind die Studienunterlagen der Ethikkommission des Leiters der klinischen Prüfung in                  vorgelegt worden.

· die zuständige Bundesoberbehörde die klinische Prüfung genehmigt hat. Zu diesem Zweck sind die Studienunterlagen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)/dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) (Unzutreffendes bitte streichen) vorgelegt worden. 

4.
Die klinische Prüfung beginnt offiziell mit der Aushändigung der Prüfmedikamente. Damit die Prüfmedikamente an die Klinik ausgeliefert werden können, müssen XX neben der zustimmenden Bewertung der Ethikkommission und der Genehmigung der Bundesoberbehörde folgende Dokumente vorliegen:

· der vom (Haupt-)Prüfer unterschriebene Prüfplan inklusive aller etwaiger Amendments, 

· ein aktueller wissenschaftlicher Lebenslauf des (Haupt-)Prüfers und ggf. aller weiterer Prüfer (datiert und unterschrieben),

· ein von der Klinik und dem (Haupt-)Prüfer unterschriebenes Exemplar dieser Vereinbarung.

5.
XX verpflichtet sich, den zuständigen Behörden die Teilnahme des (Haupt-) Prüfers und ggf. weiterer Prüfärzte gem. § 67 AMG in Verbindung mit § 12 GCP-Verordnung an dieser klinischen Prüfung anzuzeigen.

§ 3 Allgemeine Pflichten der Klinik/der Prüfärzte

1. Die Klinik verpflichtet sich, die apparativen und personellen Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung zu schaffen.

2. Der Hauptprüfer stellt sicher, dass sich alle Prüfärzte mit dem Prüfpräparat, insbesondere hinsichtlich des Nutzen-Risiko-Verhältnisses der zu prüfenden Indikation, hinreichend vertraut machen. Sie werden die Prüfpräparate und ggf. die Placebo-Produkte nur für den vorgesehenen Einsatz und nicht zu anderen experimentellen oder therapeutischen Zwecken verwenden. Sie werden die nicht verbrauchten Prüfpräparate und ggf. Placebo-Produkte nach Beendigung der Studie an XX zurückgeben.

3. Der Hauptprüfer stellt sicher, dass alle Prüfärzte die von ihnen anlässlich der klinischen Prüfung betreuten Patienten/Probanden im Sinne der dem Prüfplan beigefügten Version zur Probanden-/Patientenaufklärung über die Studie informieren und vor dem Einschluss in die Studie entsprechend den Anforderungen des Prüfplanes das schriftliche Einverständnis zur Teilnahme an der klinischen Prüfung einholen.

4. Der Hauptprüfer stellt sicher, dass alle Prüfärzte keine Dokumente (CRFs, Diary Cards, Requestion Forms, Lab Reports etc.) mit Initialen an XX weiterleiten. Personenbezogene Daten sind vor ihrer Übermittlung an XX unter Verwendung des entsprechenden Identi​fizie​rungscodes zu pseudonymisieren. Diese Verpflichtung gilt nicht für die Meldung von Spontanreports/SAEs, die direkt vom Patienten gemeldet werden. (bitte evtl. sonstige Ausnahmen ergänzen)
5. Der Hauptprüfer stellt sicher, dass alle Prüfärzte keine möglicherweise von ihnen abhängigen Personen in die Studie einbeziehen.

§ 4 Hauptprüfer

Sollten in der Klinik mehrere Prüfärzte an dieser Studie teilnehmen, so ist der verantwortliche Leiter der Gruppe der Hauptprüfer. Der Hauptprüfer verpflichtet sich zusätzlich zu den unter § 3 genannten Aufgaben, als verantwortlicher Leiter aller Prüfärzte in der Klinik folgende Aufgaben wahrzunehmen:

· Mündliches und schriftliches Informieren der Prüfer und anderer an der Prüfung beteiligter Personen an seiner Prüfstelle über studienrelevante Aspekte sowie Dokumen​ta​tion dieser Informationen,

· Sicherung des Informationsflusses an der Prüfstelle,

· Delegation von Aufgaben und Dokumentation derselben an Prüfer und andere an der Prüfung beteiligte Personen,

· Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Good Clinical Practice, Prüf​plan und Prüfvereinbarung,

· Kontinuierliche Bewertung der Nutzen-Risiko-Bewertung der Prüfung,

· Anwesenheit bei Prüfertreffen, 

· Anwesenheit bei Monitorvisiten nach Abstimmung mit den Monitoren,

· Anwesenheit bei Audits und Inspektionen.

§ 5 Versicherung

1. Für alle in dieser Prüfung zu behandelnden Patienten hat XX eine Probandenversicherung abge​schlossen.

2. 
Der Hauptprüfer stellt sicher, dass alle Prüfärzte die an der Studie teilnehmenden Patienten über das Bestehen dieser Versicherung informieren. 

3.
XX ist verpflichtet, nach Abschluss der Prüfung dem Versicherer die Anzahl Patienten mitzuteilen, die tatsächlich teilgenommen hat. Die dafür erforderlichen Informationen wird der Hauptprüfer XX mitteilen.

4.
Als Versicherungsnehmer ist XX weiterhin verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass geordnete Auf​zeichnungen über die Patienten geführt werden. Der Hauptprüfer stellt sicher, dass die Prüfbögen von allen Prüfärzten immer auf dem aktuellen Stand gehalten und so geführt werden, dass beim evtl. Eintritt einer versicherten Gesund​heitsschädigung kein Zweifel über die Zugehörigkeit einzelner Personen zum versicherten Probandenkreis entstehen kann, und dass der Ablauf und die Ereignisse der klinischen Prüfung im Einzelfall rekonstruierbar sind.

§ 6 Dokumentation

1.
Der Hauptprüfer stellt sicher, dass alle Prüfärzte ihre Exemplare des Prüfplanes sowie jegliche Korrespondenz etc. in einen von XX zur Verfügung gestellten Ordner ablegen, damit bei einem evtl. Kontrollbesuch durch Überwachungs​behörden ein schneller Zugriff auf alle Unterlagen gewährleistet ist. Dieser Ordner muss dem zuständigen Monitor bei jedem Besuch zugänglich sein. 

2.
Die Klinik stellt sicher, dass die Unterlagen entsprechend den Vorschriften der ICH-GCP, mindestens jedoch 10 Jahre, aufbewahrt werden.

§ 7 Patientenzahl 

Im Rahmen dieser Prüfung sollen in der Klinik mindestens       geeignete Patienten in die Behandlungsphase aufgenommen werden, um die entsprechende Zahl auswertbarer Fälle zu erhalten. XX kann diese Anzahl erhöhen oder verringern. Die Klinik stellt sicher, dass die ihr zugewiesenen Nummern gemäß Prüfplan vergeben werden. 

§ 8 Meldeverpflichtung

1.
Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse müssen von den Prüfärzten unverzüglich an den Projektleiter bei XX gemeldet werden.

2.
Die Definition schwerwiegender unerwünschter Ereignisse und das Meldeverfahren sind sowohl im Prüfplan als auch in jedem Prüfbogen vermerkt. In diesem Zusammenhang ist auch das Verfahren zum Öffnen des Randomisierungscodes zu beachten.

3.
Der (Haupt-)Prüfer stellt sicher, dass im Fall des Todes einer betroffenen Person der zuständigen Ethikkommission, der zuständigen Bundesoberbehörde sowie XX alle für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen zusätzlichen Auskünfte erteilt werden.

4.
Sollte die Klinik oder der (Haupt-)Prüfer von groben Verstößen gegen Good Clinical Practice, schwerwiegenden Verletzungen des Prüfplans oder einschlägiger Gesetze und Verordnungen oder unvollständiger bzw. ungenauer Datenerfassung oder einem anderen schwerwiegenden Fehler bei Durchführung der Studie erfahren, werden sie dies XX unverzüglich mitteilen. 

5.
Der (Haupt-)Prüfer wird XX über alle Veränderungen informieren, die im Zentrum eingetreten sind und sich auf die Studiendurchführung auswirken können (z.B. Adressenänderungen oder Wechsel von Mitarbeitern, die mit dieser Prüfung betraut sind).

§ 9 Urheber- und Eigentumsrechte

1.
Alle Daten, Informationen und Materialien wie zum Beispiel Medikamente, Prüfbögen und Patiententagebuchkarten, die von XX zur Verfügung gestellt werden, bleiben ausschließliches Eigentum von XX. Sie müssen auf Verlangen von XX jederzeit, spätestens mit Abschluss der Prüfung, zurückgegeben werden.

2. Das Eigentum-, Urheber- und Patentrecht sowie sämtliche anderen gewerblichen Rechte, die aus der Leistungserbringung im Rahmen der klinischen Prüfung hervorgehen, stehen alleine XX zu. Die Klinik und der (Haupt-)Prüfer verpflichten sich, gegebenenfalls alles Erforderliche für die Übertragung der Rechte auf XX zu tun. Die Klinik und der (Haupt-)Prüfer werden alles unterlassen, was die gewerblichen Rechte von XX beeinträchtigen oder gefährden könnte. Die Klinik stellt sicher, dass alle Prüfärzte ebenfalls alles Erforderliche für die Übertragung der Rechte auf XX tun und alles unterlassen, was die gewerblichen Rechte von XX beeinträchtigen oder gefähr​den könnte.

§ 10 Publikation

Die Ergebnisse der klinischen Prüfung werden den Prüfärzten nach Abschluss der klinischen Prüfung zur Verfügung gestellt. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse und Daten hängt vom wissenschaftlichen Wert und der Bedeutung der Ergebnisse ab und bedarf der vorherigen Zustimmung von XX. Die Prüfärzte verpflichten sich, XX eine Kopie des Manuskriptes mindestens einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung der Ergebnisse zur Verfügung zu stellen
XX behält sich vor, eine Zusammenfassung von Prüfplan und Studienergebnissen aller Studienzentren, die Namen der (Haupt-)Prüfer jedes Studienzentrums und die Namen und Adressen der Studienzentren in einem oder mehreren weltweit öffentlich zugänglichen Registern zu veröffentlichen. 

§ 11 Vertraulichkeit

1.
Die zur Verfügung gestellten Materialien und Studienunterlagen, wie Prüfpläne und Prüfbögen, sind ebenso wie erlangte Daten, Informationen, Erkenntnisse und Ergebnisse, die bei der Studie bekannt geworden sind, vertraulich zu behandeln und nur solchen Personen zugänglich zu machen, die mit der Studiendurchführung beauftragt sind.

2.
Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Zusammenarbeit für die Dauer von mindestens 10 Jahren.

§ 12 Monitoring, Audits der Qualitätssicherung, Inspektionen

1.
Der Prüfungsverlauf wird durch Mitarbeiter von XX oder von XX Beauftragte durch regelmäßige Besuche im Prüfzentrum und telefonische Kontakte begleitet. Um den korrekten Ablauf der Prüfung überwachen zu können, wird der (Haupt-) Prüfer dafür Sorge tragen, dass die Prüfbögen bei jedem Besuch auf dem aktuellen Stand sind. In Übereinstimmung mit den GCP- und den    -Richtlinien wird der Monitor in Zusammenarbeit mit den Prüfärzten Angaben in den Prüfbögen mit den studienbezogenen Originaldaten aus der Krankenakte vergleichen (Source Data Verification). Dieser Abgleich erfolgt gemäß der ICH Good Clinical Practice Guidelines und den firmeninternen Richtlinien unter Wahrung der geltenden Datenschutzbestimmungen durch Einsichtnahme in die Patientenakte.

2.
Zur Sicherung der Qualität der erhobenen Daten kann die Durchführung der Prüfung außerdem im Prüfzentrum durch Mitarbeiter der Qualitätssicherung von XX und durch in- oder ausländische Überwachungsbehörden überprüft werden. Wenn eine Inspektion durch eine Überwachungsbehörde angekündigt wird, wird die Klinik oder der (Haupt-)Prüfer XX umgehend benachrichtigen.

3.
Bei groben Verstößen gegen Good Clinical Practice, schwerwiegenden Verletzungen des Prüfplans oder einschlägiger Gesetze und Verordnungen oder unvollständiger bzw. ungenauer Datenerfassung oder einem anderen schwerwiegenden Fehler bei Durchführung der Studie behält sich XX vor, die zuständige Ethikkommission und zuständige Behörden darüber zu informieren.

§ 13 Labor

                                                                                   (Regelung je nach Einzelfall zu ergänzen)
§ 14 Vergütung

1.
XX vergütet jeden vollständig ausgefüllten und auswertbaren Prüfbogen mit max. €      .

2.
Für die Aufnahme der ersten Z Patienten wird jeder vollständig ausgefüllte und auswertbare Prüfbogen mit €      vergütet.

3.
Aufgrund des mit einer erhöhten Patientenzahl verbundenen logistischen Aufwandes vergütet XX jeden vollständig ausgefüllten und auswertbaren Prüfbogen für die Patienten Z+1 bis Z

 FORMTEXT 
Z mit €     .
Da bei Aufnahme von über diese Zahl hinausgehenden Patienten der organisatorische, logistische und personelle Aufwand noch wesentlich ansteigt, wird jeder vollständig ausgefüllte und auswertbare Prüfbogen bei über die Zahl von Z

 FORMTEXT 
Z hinaus aufgenommenen Patienten mit €      vergütet.

4.
Für Patienten, bei denen ein gravierender Verstoß gegen den Prüfplan vorliegt, zum Beispiel: 

· bei Nichterfüllung der Einschlusskriterien,

· bei Nichteinhaltung des Studienprotokolls in wesentlichen Punkten,

· bei Nichtauswertbarkeit der Daten aufgrund fehlender oder unplausibler Angaben,

· wenn die Prüfbögen trotz Aufforderung nicht rechtzeitig genug an XX gesandt werden, um sie einer Auswertung zuzuleiten,

erfolgt keine Vergütung.

5. Bei vorzeitiger Beendigung der klinischen Prüfung eines Patienten werden die Besuche folgendermaßen vergütet:

                                             Patient 1 – Z        Patient Z+1 – Z

 FORMTEXT 
Z
     > Patient Z

 FORMTEXT 
Z
Besuch:   


    €       

€       

     €       
Besuch    :
jeweils
    €       

€       

     €       
___________________________________________________________________

6. 



    €       

€                              €       
7. Fahrtkosten der Studienteilnehmer 
(bitte streichen, wenn in der Studie keine Fahrtkostenpauschale vorgesehen ist)
entweder

Den Patienten wird eine Fahrtkostenpauschale in Höhe von €       pro Besuch ausgezahlt. Die Erstattung von Fahrtkosten der Patienten erfolgt unab​hän​gig von der Studienvergütung. Zu diesem Zweck wird von XX vorab eine Zahlung von 
€       auf ein von der Klinik genanntes Konto geleistet, spätestens bei Einschluss des ersten Patienten. Die Klinik wird diesen Betrag treuhändlerisch verwalten und die Auszahlungen gegen eine Quittung vornehmen. Die Quittungen werden gesammelt und müssen XX als Nachweis vorgelegt werden. Nichtverbrauchte Beträge sind nach Abschluss der Studie bzw. bei Schließung des Zentrums an XX zurückzuzahlen. Wenn der Anfangsbetrag verbraucht ist, wird XX nach Rücksprache mit der Klinik wieder eine Summe zu diesem Zweck nach denselben Regeln zur Verfügung stellen. 
oder


Den Patienten werden die Fahrtkosten pro Studienbesuch nach Beleg erstattet. Die Klinik tritt bei der Erstattung der Fahrtkosten nach Beleg in Vorleistung und erhält von XX den Betrag überwiesen, den die Klinik vorher als Fahrtkosten an die Patienten ausgezahlt hat. Die Übereinstimmung zwischen Belegen und Überweisungsbetrag seitens XX überprüft der Studienmonitor.

8. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Die genannten Beträge (Studienvergütung und Fahrtkostenpauschale (bitte streichen, wenn keine Fahrtkostenpauschale vorgesehen ist)) sind Nettobeträge und werden nach Erhalt einer die Umsatzsteuer ausweisenden Rechnung mit Umsatzsteuer auf das in der Anlage 1 genannte Konto überwiesen. Die Klinik hat für die ordnungs​gemäße Versteuerung der Vergütung Sorge zu tragen.

§ 15 Geräteüberlassung/Prüfertreffen

1. XX wird im Rahmen der klinischen Prüfung der Klinik folgende/s Gerät/e leihweise zur Verfügung stellen, das/die ausschließlich für die Verwendung im Rahmen der klinischen Prüfung bestimmt ist/sind:

                        (je nach Einzelfall ergänzen)
Das/Die Gerät/e wird/werden nach Beendigung der klinischen Prüfung an XX zurückgegeben.
2. Die Klinik stellt sicher, dass (Haupt-)Prüfer, alle Prüfärzte und       (evtl. sonstige Personen ergänzen) im Rahmen der klinischen Prüfung auf Kosten von XX an Prüfertreffen teilnehmen und dort über Einzelheiten der klinischen Prüfung informiert werden und ihre Erfahrungen einbringen können.

§ 16 Vorzeitiger Abbruch der klinischen Prüfung

1.
XX behält sich das Recht vor, die klinische Prüfung nach eigenem Ermessen zu unterbrechen oder abzubrechen. Die Gründe werden der Klinik und den Prüfärzten jeweils dargelegt. Gründe für einen Abbruch liegen insbesondere dann vor, wenn

· administrative Gründe oder Sicherheitsaspekte einen Abbruch notwendig erscheinen lassen. 

· das Prüfprotokoll und/oder die Prüfvereinbarung in der Klinik nicht in der vorgeschriebenen Weise eingehalten worden ist, ohne dass zwingende Gründe für die Abweichung vorlagen. Gleiches gilt für Abweichungen von den Vereinbarungen über die Abgabe und Anwendung der Prüfsubstanz. 

die Ergebnisse der klinischen Prüfung nicht innerhalb einer angemessenen Zeit abgeliefert werden. Die Rekrutierungsphase sollte nicht länger als       Wochen/Monate dauern. Wenn bis dahin nicht mindestens      % der Patienten rekrutiert worden sind, behält sich XX das Recht vor, die Prüfung nach vorheriger Rücksprache mit der Klinik, dem Hauptprüfer und gegebenenfalls mit den Prüfärzten zu beenden. Gleiches gilt, wenn nach       Wochen nicht die Hälfte der Patientenzahl in die Studie eingeschlossen wird.

2.
Wird das Vertragsverhältnis vorzeitig beendet, werden die bis dahin erbrachten Leistungen sowie die bis zu diesem Zeitpunkt begonnenen und zu beendenden Leistungen unter Berücksichtigung oben dargestellter Grundsätze vergütet. Eventuelle Vorauszahlungen werden anteilig verrechnet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 

3.
Wird innerhalb von       Wochen/Monaten nach Studieninitiierung kein Patient in die Studie eingeschlossen, kann die Studie seitens XX beendet werden, ohne dass ein Anspruch auf eine Vergütung seitens der Klinik besteht.

4.
Der Sponsor hat das Recht, die Patientenrekrutierung bei Erreichen der geplanten Gesamtpatientenzahl zu beenden. Der Sponsor wird die Klinik unverzüglich informieren, wenn die Gesamtpatientenzahl erreicht ist. Die maximale Patientenanzahl pro Zentrum ist, wenn der Prüfplan nichts anderes vorsieht, grundsätzlich nicht beschränkt, da als Regel „Competitive Recruitment” gilt. Sollte jedoch die notwendige Anzahl der randomisierten Patienten international erreicht sein, wird die Rekrutierung von XX gestoppt. Der Klinik und dem (Haupt-)Prüfer ist bekannt, dass dies u.U. zur Folge haben kann, dass in der Klinik keine Patienten eingeschlossen werden bzw. die Mindestanzahl der Patienten nicht erreicht werden kann.
§ 17 Elektronische Datenerfassung

Im Rahmen der Studie werden die Daten elektronisch (webbasiert) über das Internet in die Datenbank eingeben und an XX übermittelt. Die Klinik stellt sicher, dass folgende Punkte eingehalten werden:

1. (Haupt-)Prüfer, Prüfärzte und Studienpersonal stehen für eine Schulung in der Anwendung des Systems zur Verfügung. 

2. Die gesammelten Daten einer Patientenvisite sollen möglichst noch in Anwesenheit des Patienten elektronisch eingetragen werden, spätestens aber innerhalb von 3 Tagen nach diesem Besuch oder, falls zutreffend, nach Erhalt der Laborbefunde. 

3. Alle Daten-Rückfragen müssen innerhalb von 7 Tagen, während der Endphase der Datenbereinigung innerhalb eines Tages oder gemäß Vorgabe von XX, bearbeitet und an XX übermittelt werden.

4. Die Klinik verpflichtet sich, eine E-Mail-Adresse (elektronische Post) für die Dauer der Studie aufrechtzuerhalten und diese täglich auf Eingänge zu überprüfen.

§ 18 Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen vertraglichen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine solche, die rechtlich zulässig ist und der Zielsetzung der unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommt. Gleiches gilt im Fall einer Lücke.

....................................................


Ort, Datum

Für den Sponsor: 


.....................................




.....................................

                                




                                
Mit dem Vertragsinhalt einverstanden:

....................................................


Ort, Datum

....................................................


Klinikum      /Verwaltungsdirektor

……………………………………

Dr. med.                                 
(Haupt-)Prüfer

Wir sind darüber informiert und damit einverstanden, dass XX eine Zusammenfas​sung von Prüfplan und der in der Klinik erzielten Studienergebnisse, den Namen des (Haupt-)Prüfers und den Namen sowie die Adresse der Klinik in einem oder mehreren weltweit öffentlich zugäng​lichen Registern veröffentlicht.
....................................................


Ort, Datum

.....................................................


Klinikum      /Verwaltungsdirektor

……………………………………

Dr. med.                                  
(Haupt-)Prüfer

Anlage 1

Die in § 14 näher bestimmte Vergütung wird auf folgendes Drittmittelkonto der Klinik überwiesen: 

Kontonummer: 
...............................

Bankleitzahl:
...............................

bei der:

...............................

Kontoinhaber:
...............................
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